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44 Stadt Kronach
 Bekanntmachung  

Bauleitplanung der Stadt Kronach; 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB i. V. m. § 13a 
Abs. 3 BauGB;  
Frühzeitige Behördenbeteiligung und frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit;  
hier: Bebauungsplan „Brunnschrott“
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Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in der Sitzung vom 
23.05.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Brunnschrott“ beschlossen.
Gleichzeitig billigt der Stadtrat den Planentwurf des Be-
bauungsplanes „Brunnschrott“ in der Fassung vom 
23.05.2022.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Grundstücke mit den Flur-Nummern 190, 191 und 192 
der Gemarkung Gehülz.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für diese Planungsabsicht er-
folgt in Form öffentlicher Darlegung des Planentwurfes 
und Anhörung in der Zeit 

von Dienstag, 21.06.2022
mit Freitag, 22.07.2022

beide Tage eingeschlossen, beim Stadtbauamt Kronach, 
Rathaus, Marktplatz 5, 96317 Kronach, II. Stock, Zimmer 
148.
Die Darlegungsunterlagen können im Stadtbauamt Kro-
nach während der Dienststunden 
vormittags:
Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
nachmittags:
Montag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
eingesehen werden.
Andere Termine zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr, Frei-
tag zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr, können telefonisch 
unter den Rufnummern: 09261/97284 bzw. 97267 verein-
bart werden.
Zusätzlich ist der Planentwurf mit Begründung auch an 
der Aushangtafel im Flur angebracht und kann im Internet 
unter www.kronach.de, Rubrik „Rathaus & Politik“, „Amt-
liche Bekanntmachungen“, eingesehen werden.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13b BauGB aufgestellt.
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Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan „Brunnschrott“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanes „Brunnschrott“ nicht von 
Bedeutung ist.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO)  

i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhal-
ten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Kronach, 07.06.2022
STADT KRONACH

Angela Hofmann 
Erste Bürgermeisterin

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


